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Im Namen der Republik! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. LASSMANN als Einzelrichterin über die Beschwerden 
 

der XXXX, geb. XXXX, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 26.02.2009, ZI. 08 13.258, 
 

des mj. XXXX, geb. XXXX, vertreten durch die Kindesmutter AHMADI Schaparai, gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 26.02.2009, ZI. 08 13.259, 
 

der mj. XXXX, geb. XXXX, vertreten durch die Kindesmutter AHMADI Schaparai, gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 26.02.2009, ZI. 08 13.260, 
 

des mj. XXXX, geb. XXXX, vertreten durch die Kindesmutter AHMADI Schaparai, gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 26.02.2009, ZI. 08 13.261, 
 

des mj. XXXX, geb. XXXX, vertreten durch die Kindesmutter AHMADI Schaparai, gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 26.02.2009, ZI. 08 13.262, 
 

alle StA. Afghanistan, alle vertreten durch RA Mag. Robert BITSCHE, Nikolsdorfergasse 7-11/Top 2, 1050 
Wien, zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerden werden gemäß §§ 5, 10 AsylG 2005 als unbegründet abgewiesen. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e 
 

I. Verfahrensgang und Sachverhalt: 
 

Der Verfahrensgang vor der erstinstanzlichen Behörde ergibt sich aus dem erstinstanzlichen Verwaltungsakt. 
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Die Beschwerdeführer, alle fünf Staatsangehörige Afghanistans, reisten am 29.12.2008 illegal in das 
österreichische Bundesgebiet ein und stellten sie, beziehungsweise ihre Mutter als gesetzliche Vertreterin, am 
selben Tag die Anträge auf internationalen Schutz. 
 

Im Rahmen ihrer niederschriftlichen Einvernahmen gab die Erstbeschwerdeführerin für sich und ihre mj. Kinder 
zunächst an, sie könne keine Angaben zur Reiseroute machen. Einmal wären sie in einem Lager untergebracht 
worden, aber sie wisse nicht, in welchem Land das gewesen sei. Sie habe das Wort "Athen" gehört, allerdings 
kenne sie dieses Wort nicht. Im Zuge einer weiteren niederschriftlichen Einvernahme sagte die Genannte aus, sie 
wäre mit ihren Kindern sechs Monate unterwegs gewesen und hätten sie sich fünf Monate davon in 
Griechenland aufgehalten. Sie wolle nicht nach Griechenland zurück, da es dort keine Unterkunftsmöglichkeiten 
gäbe. Man müsse sich bei der Kirche anstellen um etwas zu essen zu bekommen und müsse man überdies für die 
Unterkunft bezahlen. Immigranten würden in Griechenland nicht ernst genommen werden und gäbe es jeden Tag 
Demonstrationen. Griechenland und Afghanistan wären gleich schlecht. Sie hätten eine Ausweisung erhalten, 
dass sie innerhalb eines Monats das Land verlassen müssten. Die Beschwerdeführerin hätte von Anfang an mit 
ihren Kindern nach Österreich gewollt. 
 

Der Zweitbeschwerdeführer gab im Rahmen seiner niederschriftlichen Einvernahmen zu Protokoll, dass ihm in 
einem unbekannten Land Fingerabdrücke abgenommen worden wären und sei er in einem Lager untergebracht 
worden. Er könne nicht angeben ob es sich um Griechenland gehandelt hätte oder nicht. Er wolle nicht nach 
Griechenland, da man sich dort nicht frei auf der Straße bewegen könne. Als Immigrant würde man inhaftiert 
werden, wenn man von der Polizei aufgegriffen werde. Die Griechen würden sich gegenüber den Immigranten 
nicht korrekt verhalten. Außerdem müssten sich Asylwerber und anerkannte Flüchtlinge bei der Kirche um 
Essen anstellen. 
 

Für die Erstbeschwerdeführerin konnte kein EURODAC-Treffer durch die erkennungsdienstlichen 
Behandlungen in Österreich erzielt werden. 
 

Die erkennungsdienstlichen Behandlungen des Zweitbeschwerdeführers in Österreich ergaben, dass er bereits 
am 08.08.2008 in Griechenland (XXXX) erkennungsdienstlich behandelt wurde. Am 11.01.2009 wurde an 
Griechenland ein Aufnahmeersuchen betreffend die fünf Beschwerdeführer gem. Art. 10 Abs. 1 VO 343/2003 
gestellt. 
 

Das Führen von Konsultationsverfahren mit Griechenland wurde den Beschwerdeführern, beziehungsweise der 
gesetzlichen Vertreterin, am 14.01.2009 mitgeteilt. 
 

Da Griechenland auf das Aufnahmeersuchen betreffend die Beschwerdeführer nicht innerhalb der gesetzlichen 
Frist antwortete, wurde die Zustimmung Griechenlands aufgrund Verfristung gem. Art. 18 Abs. 7 VO 343/2003 
festgestellt. 
 

Das Bundesasylamt hat mit Bescheiden vom 26.02.2009, Zl: 08 13.258 betreffend XXXX, ZI: 08 13.259 
betreffend den mj. XXXX, ZI. 08 

13.260 betreffend die mj. XXXX, ZI. 08 13.261 betreffend den mj. XXXX sowie ZI. 08 13.262 betreffend den 
mj. XXXX, die Anträge auf internationalen Schutz der nunmehrigen Beschwerdeführer ohne in die Sache 
einzutreten gemäß § 5 Abs. 1 AsylG 2005 als unzulässig zurückgewiesen und ausgesprochen, dass für die 
Prüfung der gegenständlichen Anträge auf internationalen Schutz gemäß Art. 10 Abs. 1 i.V.m Art. 18 Abs. 7 der 
Verordnung Nr. 343/2003 (EG) des Rates Griechenland zuständig sei. Gleichzeitig wurden die 
Beschwerdeführer gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Griechenland 
ausgewiesen und gemäß § 10 Abs. 4 AsylG festgestellt, dass die Abschiebung nach Griechenland zulässig sei. 
 

Die Erstbehörde traf in diesem Bescheid Feststellungen zum griechischen Asylverfahren, zum Zugang zum 
Asylverfahren nach einer "Dublin Überstellung", die sich zum Teil auf das Ergebnis einer Fact Finding Mission 
der schwedischen Migrationsbehörde von April 2008 stützen sowie zur allgemeinen und zur medizinischen 
Versorgung von Asylwerbern in Griechenland. 
 

In ihrer Beweiswürdigung zieht die Erstbehörde den Schluss, dass es den Beschwerdeführern aufgrund der 
erhobenen Länderfeststellungen nicht gelungen sei, glaubhaft zu machen, dass sie in Griechenland 
Misshandlung, Verfolgung oder einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wären. Weiters hätten sie keine 
glaubhaften Umstände vorgebracht, die die Gefahr einer Verletzung des Art. 3 EMRK im Falle ihrer 
Überstellung nach Griechenland für möglich erscheinen lassen würden. 
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Gegen diese Bescheide wurden mit 06.03.2009 fristgerecht Beschwerden erhoben. Damit fechten die 
Beschwerdeführer die erstinstanzlichen Bescheide in ihrem gesamten Umfang nach wegen Rechtswidrigkeit 
ihres Inhaltes und Rechtswidrigkeit infolge der Verletzung von Verfahrensvorschriften an. Es sei angesichts des 
Vorbringens der Erstbeschwerdeführerin sowie des notorischen Amtswissens offenkundig, dass für die 
Beschwerdeführer eine Ausweisung und Abschiebung nach Griechenaland jedenfalls ein persönliches "real risk" 
bedeute und bestehe die Möglichkeit, dort einem unter Art. 3 EMRK verpönten Tatbestand zu unterliegen. Die 
Wahrnehmungen der Beschwerdeführer würden sich auch mit dem Positionspapier des UNHCR vom April 2008 
decken. Nicht zuletzt würde für die vier minderjährigen Kinder, eine Abschiebung nach Griechenland, eine 
enorme Belastung darstellen. Im Wesentlichen stützten sich die Beschwerden auf Berichte des UNHCR, und 
wurden diese ausschnittsweise zitiert. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat durch die zuständige Richterin über die gegenständliche Beschwerde wie folgt 
erwogen: 
 

Der Verfahrensgang und der Sachverhalt ergeben sich aus dem vorliegenden Verwaltungsakt. 
 

Rechtlich ergibt sich Folgendes: 
 

Mit Datum 01.01.2006 ist das neue Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl in Kraft getreten (AsylG idF 
BGBL. I Nr. 100/2005) und ist somit auf alle ab diesem Zeitpunkt gestellten Anträge auf internationalen Schutz, 
sohin auch auf den vorliegenden, anzuwenden. 
 

Gemäß § 23 AsylGHG sind, soweit sich aus dem Bundes-Verfassungsgesetz - B-VG, BGBl. Nr. 1/1930, dem 
Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100, und dem Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 - VwGG, BGBl. 
Nr. 10, nicht anderes ergibt, auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an 
die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 5 Abs. 1 AsylG ist ein nicht gemäß § 4 AsylG erledigter Asylantrag als unzulässig zurückzuweisen, 
wenn ein anderer Staat vertraglich oder aufgrund der Verordnung Nr. 343/2003 (EG) des Rates vom 18.02.2003 
zur Prüfung des Asylantrages zuständig ist. Mit dem Zurückweisungsbescheid hat die Asylbehörde auch 
festzustellen, welcher Staat zuständig ist. Gemäß § 10 Abs 1 Z 1 AsylG ist die Zurückweisung eines Antrages 
nach Maßgabe der § 10 Abs 3 und Abs 4 AsylG mit einer Ausweisung zu verbinden. Die Dublin II VO ist eine 
Verordnung des Gemeinschaftsrechts im Anwendungsbereich der 1. Säule der Europäischen Union (vgl Art. 63 
EGV), die Regelungen über die Zuständigkeit zur Prüfung von Asylanträgen von Drittstaatsangehörigen trifft. 
Sie gilt also nicht für mögliche Asylanträge von EU-Bürgern, ebenso wenig ist sie auf Personen anwendbar, 
denen bereits der Flüchtlingsstatus zuerkannt wurde. Das wesentliche Grundprinzip ist jenes, dass den 
Drittstaatsangehörigen in einem der Mitgliedstaaten das Recht auf ein faires, rechtsstaatliches Asylverfahren 
zukommt, jedoch nur ein Recht auf ein Verfahren in einem Mitgliedstaat, dessen Zuständigkeit sich primär nicht 
aufgrund des Wunsches des Asylwerbers, sondern aufgrund der in der Verordnung festgesetzten hierarchisch 
geordneten Zuständigkeitskriterien ergibt. 
 

Im vorliegenden Fall ist dem Bundesasylamt zuzustimmen, dass eine Zuständigkeit Griechenlands gemäß Art. 
10 Abs 1 i.V.m. Art. 18 Abs. 7 Dublin II VO besteht. Art. 18 Abs. 7 Dublin II VO konstituiert eine 
Zustimmungsfiktion für den Fall, dass der ersuchte Mitgliedstaat nicht innerhalb der Frist antwortet. Da 
Griechenland fristgerecht keine ausdrückliche Zustimmung erteilte, ist Griechenland daher gemäß Art. 18 Abs. 7 
Dublin II VO zur Durchführung der Asylverfahren der Genannten zuständig. Die erste Voraussetzung für die 
Rechtmäßigkeit der getroffenen Unzuständigkeitsentscheidung ist somit gegeben. 
 

Es sind auch aus der Aktenlage keine Hinweise ersichtlich, wonach die Führung der Konsultationen im 
gegenständlichen Fall derart fehlerhaft erfolgt wäre, sodass von Willkür im Rechtssinn zu sprechen wäre und die 
Zuständigkeitserklärung des zuständigen Mitgliedstaates wegen Verletzung der gemeinschaftsrechtlichen 
Verfahrensgrundsätze aus diesem Grund ausnahmsweise keinen Bestand haben könnte (Filzwieser, Subjektiver 
Rechtsschutz und Vollziehung der Dublin II VO - Gemeinschaftsrecht und Menschenrechte, migraLex, 1/2007, 
22ff; vgl auch das Gebot der Transparenz im "Dublin-Verfahren", VwGH 23.11.2006, Zl. 2005/20/0444). Das 
Konsultationsverfahren erfolgte mängelfrei. 
 

Das Bundesasylamt hat ferner von der Möglichkeit der Ausübung des Selbsteintrittsrechts nach Art. 3 Abs 2 
Dublin II VO keinen Gebrauch gemacht. Es war daher noch zu prüfen, ob von diesem Selbsteintrittsrecht im 
gegenständlichen Verfahren ausnahmsweise zur Vermeidung einer Verletzung der EMRK zwingend Gebrauch 
zu machen gewesen wäre. 
 



 Asylgerichtshof 17.03.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 4 von 9 

Der VfGH hat mit Erkenntnis vom 17.06.2005, Zl. B 336/05-11 festgehalten, die Mitgliedstaaten hätten kraft 
Gemeinschaftsrecht nicht nachzuprüfen, ob ein anderer Mitgliedstaat generell sicher sei, da eine entsprechende 
normative Vergewisserung durch die Verabschiedung der Dublin II VO erfolgt sei, dabei aber gleichzeitig 
ebenso ausgeführt, dass eine Nachprüfung der grundrechtlichen Auswirkungen einer Überstellung im Einzelfall 
gemeinschaftsrechtlich zulässig und bejahendenfalls das Selbsteintrittsrecht nach Art. 3 Abs 2 Dublin II VO 
zwingend geboten sei. 
 

Die Judikatur des VwGH zu den Determinanten dieser Nachprüfung lehnt sich richtigerweise an die 
Rechtsprechung des EGMR an und lässt sich wie folgt zusammenfassen: Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 
EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben werden soll, genügt 
nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen Staat als unzulässig erscheinen zu lassen. Wenn keine 
Gruppenverfolgung oder sonstige amtswegig zu berücksichtigende notorische Umstände grober 
Menschenrechtsverletzungen in Mitgliedstaaten der EU in Bezug auf Art. 3 EMRK vorliegen (VwGH 
27.09.2005, Zl. 2005/01/0313), bedarf es zur Glaubhaftmachung der genannten Bedrohung oder Gefährdung 
konkreter auf den betreffenden Fremden bezogener Umstände, die gerade in seinem Fall eine solche Bedrohung 
oder Gefährdung im Fall seiner Abschiebung als wahrscheinlich erscheinen lassen (VwGH 26.11.1999, Zl 
96/21/0499, VwGH 09.05.2003, Zl. 98/18/0317; vgl auch VwGH 16.07.2003, Zl. 2003/01/0059): "Davon 
abgesehen liegt es aber beim Asylwerber, besondere Gründe, die für die reale Gefahr eines fehlenden 
Verfolgungsschutzes im zuständigen Mitgliedstaat sprechen, vorzubringen und glaubhaft zu machen. Dazu wird 
es erforderlich sein, dass der Asylwerber ein ausreichend konkretes Vorbringen erstattet, warum die Verbringung 
in den zuständigen Mitgliedstaat gerade für ihn die reale Gefahr eines fehlenden Verfolgungsschutzes, 
insbesondere einer Verletzung von Art 3 EMRK, nach sich ziehen könnte, und er die Asylbehörden davon 
überzeugt, dass der behauptete Sachverhalt (zumindest) wahrscheinlich ist." (VwGH 23.01.2007, Zl. 
2006/01/0949). 
 

Die Vorlage allgemeiner Berichte ersetzt dieses Erfordernis in der Regel nicht (vgl VwGH 17.02.1998, Zl. 
96/18/0379; EGMR Mamatkulov & Askarov v Türkei, Rs 46827, 46951/99, 71-77), eine geringe 
Anerkennungsquote, eine mögliche Festnahme im Falle einer Überstellung ebenso eine allfällige 
Unterschreitung des verfahrensrechtlichen Standards des Art. 13 EMRK sind für sich genommen nicht 
ausreichend, die Wahrscheinlichkeit einer hier relevanten Menschenrechtsverletzung darzutun. Relevant wäre 
dagegen etwa das Vertreten von mit der GFK unvertretbaren rechtlichen Sonderpositionen in einem 
Mitgliedstaat oder das Vorliegen einer massiv rechtswidrigen Verfahrensgestaltung im individuellen Fall, wenn 
der Asylantrag im zuständigen Mitgliedstaat bereits abgewiesen wurde (Art. 16 Abs 1 lit. e Dublin II VO). Eine 
ausdrückliche Übernahmeerklärung des anderen Mitgliedstaates hat in die Abwägung einzufließen (VwGH 
31.03.2005, Zl. 2002/20/0582, VwGH 31.05.2005, Zl. 2005/20/0025, VwGH 25.04.2006, Zl. 2006/19/0673), 
ebenso andere Zusicherungen der europäischen Partnerstaaten Österreichs (zur Bedeutung solcher Sachverhalte 
Filzwieser/Liebminger, Dublin II VO, K13. zu Art 19 Dublin II VO). 
 

Weiterhin hatte der Asylgerichtshof folgende Umstände zu berücksichtigen: 
 

Bei entsprechender Häufung von Fällen, in denen in Folge Ausübung des Selbsteintrittsrechts die 
gemeinschaftsrechtliche Zuständigkeit nicht effektuiert werden kann, kann eine Gefährdung des "effet utile" 
Grundsatzes des Gemeinschaftsrechts entstehen. 
 

Zur effektiven Umsetzung des Gemeinschaftsrechts sind alle staatlichen Organe kraft Gemeinschaftsrechts 
verpflichtet. 
 

Der Verordnungsgeber der Dublin II VO, offenbar im Glauben, dass sich alle Mitgliedstaaten untereinander als 
"sicher" ansehen können, wodurch auch eine Überstellung vom einen in den anderen Mitgliedstaat keine realen 
Risken von Menschenrechtsverletzungen bewirken könnte (vgl. insbesondere den 2. Erwägungsgrund der 
Präambel der Dublin II VO), hat keine eindeutigen verfahrens- oder materiellrechtlichen Vorgaben für solche 
Fälle getroffen, diesbezüglich lässt sich aber aus dem Gebot der menschenrechtskonformen Auslegung des 
Gemeinschaftsrechts und aus Beachtung der gemeinschaftsrechtlichen Verfahrensgrundrechte ableiten, dass bei 
ausnahmsweiser Verletzung der EMRK bei Überstellung in einen anderen Mitgliedstaat eine Überstellung nicht 
stattfinden darf. Die Beachtung des Effizienzgebots (das etwa eine pauschale Anwendung des 
Selbsteintrittsrechts oder eine innerstaatliche Verfahrensgestaltung, die Verfahren nach der Dublin II VO 
umfangreicher gestaltet als materielle Verfahren, verbietet) und die Einhaltung der Gebote der EMRK stehen 
daher bei richtiger Anwendung nicht in Widerspruch (Filzwieser, migraLex, 1/2007, 18ff, 
Filzwieser/Liebminger, Dublin II VO², K8-K13. zu Art. 19). 
 

Die allfällige Rechtswidrigkeit von Gemeinschaftsrecht kann nur von den zuständigen gemeinschaftsrechtlichen 
Organen, nicht aber von Organen der Mitgliedstaaten rechtsgültig festgestellt werden. Der EGMR hat jüngst 
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festgestellt, dass der Rechtsschutz des Gemeinschaftsrechts regelmäßig den Anforderungen der EMRK 
entspricht (30.06.2005, Bosphorus Airlines v Irland, Rs 45036/98). 
 

Es bedarf sohin europarechtlich eines im besonderen Maße substantiierten Vorbringens und des Vorliegens 
besonderer vom Antragsteller bescheinigter außergewöhnlicher Umstände, um die grundsätzliche 
europarechtlich gebotene Annahme der "Sicherheit" der Partnerstaaten der Europäischen Union als einer 
Gemeinschaft des Rechts im individuellen Fall erschüttern zu können. Diesem Grundsatz entspricht auch die 
durch das AsylG 2005 eingeführte gesetzliche Klarstellung des § 5 Abs 3 AsylG, die Elemente einer 
Beweislastumkehr enthält. Es trifft zwar ohne Zweifel zu, dass Asylwerber in ihrer besonderen Situation häufig 
keine Möglichkeit haben, Beweismittel vorzulegen (wobei dem durch das Institut des Rechtsberaters begegnet 
werden kann), und dies mitzubeachten ist (VwGH, 23.01.2007, Zl. 2006/01/0949), dies kann aber nicht pauschal 
dazu führen, die vom Gesetzgeber - im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht - vorgenommene Wertung des § 5 
Abs 3 AsylG überhaupt für unbeachtlich zu erklären (dementsprechend in ihrer Undifferenziertheit verfehlt, 
Feßl/Holzschuster, AsylG 2005, 225ff). Eine Rechtsprechung, die in Bezug auf Mitgliedstaaten der EU faktisch 
höhere Anforderungen entwickelte, als jene des EGMR in Bezug auf Drittstaaten wäre jedenfalls 
gemeinschaftsrechtswidrig. 
 

Mögliche Verletzung des Art. 8 EMRK: 
 

Familiäre Bezüge in Österreich im Verfahren sind nicht hervorgekommen, ebenso wenig - schon aufgrund der 
relativ kurzen Aufenthaltsdauer - schützenswerte Aspekte des Privatlebens wie beispielsweise eine bereits 
erfolgte außergewöhnliche Integration in Österreich etwa aufgrund sehr langer Verfahrensdauer (vgl. VfGH 
26.02.2007, ZI 1802, 1803/06-11). Derartige Umstände sind auch von keinem der Beschwerdeführer behauptet 
worden. 
 

Kritik am griechischen Asylwesen/der Situation in Griechenland 
 

Der Asylgerichtshof sieht zum jetzigen Zeitpunkt entgegen den Ausführungen in der Beschwerde keinen Grund, 
allgemein Überstellungen nach Griechenland nach der Dublin-II-VO für unzulässig zu erklären, indem generell 
die zwingende Anwendung des Art. 3 Abs. 2 Dublin-II-VO festzusetzen wäre. 
 

Hiezu genügt es einleitend darauf zu verweisen, dass der Asylgerichtshof bereits ab Juli 2008 mehrere 
Entscheidungen erlassen hat, in denen nach Einzelfallprüfung die Überstellung nach Griechenland für zulässig 
erachtet worden ist und diese Entscheidungen vom Verfassungsgerichtshof (im Wege der Ablehnung der 
Behandlung dagegen gerichteter Bescheidbeschwerden) bestätigt worden sind (vgl. nur Beschluss des VfGH 
vom 07.11.2008, Zahl U 27/08-8 zu hg. S1 400.074-1/2008/4E betreffend einen Staatsangehörigen des Iran bzw. 
des Irak). Es liegen auch keine höhergerichtlichen Entscheidungen von Gerichten anderer Mitgliedsstaaten vor, 
in denen Überstellungen generell für unzulässig erklärt worden sind, im Gegenteil haben sowohl der englische 
Court of Appeal mit Urteil vom 14.05.2008 in der Rechtssache Nassari ([2008] EWCA Civ 464), als auch der 
schwedische Oberste Gerichtshof für Migrationssachen mit Urteil in der Rechtssache UM200397-08 (Oktober 
2008) Überstellungen nach Griechenland in einzelnen Fällen für zulässig erklärt. Diese Linie findet ihre 
Bestätigung in der Unzulässigkeitsentscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 
02.12.2008 in der Rechtssache 32733/08 (K.R.S. gegen das Vereinigte Königreich). 
 

Der Asylgerichtshof hatte ferner wesentlich zu berücksichtigen, dass die Europäische Kommission ihre Klage 
gegen Griechenland im Zusammenhang mit der Umsetzung von Art. 16 der Dublin-II-VO vor dem Europäischen 
Gerichtshof zurückgezogen hat und dass daher das entsprechende Verfahren zu C-130/08 mit Entscheidung des 
Präsidenten des EuGH vom 22.10.2008 eingestellt wurde. Der Gerichtshof hatte auch zu beachten, dass 
Griechenland, wie nicht zuletzt aus der eben zitierten Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte hervorgeht, im Sommer 2008 Umsetzungsmaßnahmen in Hinblick auf die Aufnahme,- und die 
Verfahrensrichtlinie gesetzt hat und dass Griechenland nun eine zweite Instanz in Asylangelegenheiten effektiv 
eingerichtet hat, in der auch UNHCR aktiv vertreten ist. Der Asylgerichtshof sieht sich auf Basis dieser 
vorliegenden Informationen nicht veranlasst, davon auszugehen, dass griechische Staatsorgane diesbezüglich 
systematisch unwahre Angaben machen würden, um etwa zu verschleiern, dass sie eine gezielte Strategie hätten, 
Asylwerber ohne rechtsstaatliches Verfahren aus Griechenland abzuschieben. Derartiges Staatsorganen eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union zu unterstellen, erscheint auf Basis der Faktenlage zum 
Entscheidungszeitpunkt nicht möglich. Schließlich ist einleitend festzuhalten, dass die eingangs zitierten 
inländischen und ausländischen Gerichtsentscheidungen, welche Überstellungen nach Griechenland als 
zuständigem Mitgliedstaat nach der Dublin II VO für zulässig erklärt hatten, auf Basis von Berichten ergingen, 
die inhaltlich kein wesentlich besseres Bild zeichneten als die Gesamtheit der nunmehr im Jänner 2009 
vorliegenden Berichte. 
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Der Asylgerichtshof verkennt dabei (in völligem Einklang mit der zitierten Entscheidung des EGMR) nicht, dass 
die Lage in Griechenland für Asylwerber, jedenfalls in rechtspolitischer Hinsicht, Bedenken aufwerfen kann und 
daher in Verfahren nach der Dublin-II-VO im Bezug auf mögliche unzulässige Beeinträchtigungen der Rechte 
von Asylwerbern, eine sehr genaue Prüfung stattzufinden hat. 
 

Dieser Gedanke liegt auch verschiedenen rezenten Entscheidungen des Asylgerichtshofes zu Grunde, in welchen 
dem Bundesasylamt zu verschiedenen Fragen zu Griechenland ergänzende Erhebungen in individuellen 
Einzelfällen (im Wege von Behebungen erstinstanzlicher Bescheide gemäß § 41 Abs 3 AsylG) aufgetragen 
worden sind (vgl. etwa Erkenntnis des Asylgerichtshofs vom 23.12.2008, Zahl S13 403.494-1/2008/2E). 
 

Obwohl auch der Asylgerichtshof keine Zweifel daran hegt, dass NGO-s ernsthafte und grundsätzlich 
begrüßenswerte Tätigkeiten im Flüchtlingswesen verrichten, ist doch zu beachten, dass die entsprechenden 
Berichte nicht nur eine objektive Wiedergabe von Eindrücken und Erlebnissen darstellen, sondern auch 
offensichtlich mit dem rechtspolitischen Interesse verbunden sind, die Dublin-II-VO als solche abzuschaffen. 
Solche Erwägungen können aber bei der rein rechtlichen Beurteilung des Asylgerichtshofs, auch im 
vorliegenden Fall, keine Rolle spielen. 
 

Rechtlich ist nun - unter den bisherigen Prämissen - zu erörtern, welcher Prüfungsmaßstab bei der Würdigung 
für den Asylgerichtshof in Verfahren wie dem vorliegenden anzulegen ist. Hierbei schließt sich der 
Asylgerichtshof den zentralen Erwägungen des schwedischen Obersten Gerichtshofes für Migrationssachen an, 
wonach grundsätzlich die europäischen Organe, insbesondere zunächst die Europäische Kommission, dazu 
berufen sind, bei allgemeinen Mängeln im Asylwesen eines Mitgliedstaates tätig zu werden. Dies entbindet 
klarerweise mitgliedstaatliche Organe nicht von der Notwendigkeit, bei Verletzungen des Art. 3 oder Art. 8 
EMRK im Einzelfall tätig zu werden und entsprechende Überstellungen für ungültig zu erklären. Dass dies 
letztlich wahrscheinlich nur in klar abgegrenzten speziellen Konstellationen erforderlich sein dürfte, entspricht 
dem zitierten Erkenntnis des schwedischen Obersten Gerichtshofes für Migrationssachen ebenso wie der 
herrschenden Lehre (vgl. nur Filzwieser/Liebminger K 8 zu Art. 3 Abs. 2 Dublin-II-VO). 
 

Folglich sind sämtliche Berichte und Beweismitteln dahingehend zu würdigen, ob sie eine Verletzung des Art. 3 
oder Art. 8 EMRK des überstellenden Mitgliedstaates nahelegen. Exakt diesen Gedanken teilt nach Auffassung 
des Asylgerichtshofes der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, wenn er unter Bezug auf die 
verfahrensrelevanten UNHCR-Positionen auf Seite 17 seiner oben zitierten Entscheidung vom 02.12.2008 wie 
folgt ausführt: "Finally, the Court notes that the weight to be attached to such independent assessments of the 
plight of asylum seekers must inevitably depend on the extent to which those assessments are couched in terms 
similar to the Convention.". 
 

Die Asylbehörde und auch der Asylgerichtshof haben demnach im Rahmen eines Verfahrens nach §§ 5, 10 
AsylG 2005 nicht zu prüfen, ob das griechische Asylwesen in allen Aspekten dem österreichischen entspricht 
und ob allgemein (rechtspolitisch) Verbesserungen notwendig wären, sondern hat sich die Prüfung stets darauf 
zu beschränken, ob im konkreten Fall eine Verletzung primär des Art. 3 EMRK naheliegend ist. 
 

Im gegenständlichen Verfahren ist davon auszugehen, dass ein faktischer Zugang zum Asylverfahren in 
Griechenland für Rücküberstellte nach der Dublin-II-VO im Regelfall gegeben ist. 
 

Im Zusammenschau mit der Zurückziehung der Klage der Europäischen Kommission gegen Griechenland vor 
dem Europäischen Gerichtshof (wegen der seinerzeitigen Unterbrechungspraxis) folgt für den Asylgerichtshof, 
dass auch in Fällen, in denen in Griechenland bereits ein Asylverfahren begonnen hatte oder abgeschlossen 
worden war, der Zugang weiterhin im Allgemeinen gewährleistet ist. 
 

Zur Frage, ob Griechenland im Bezug auf bestimmte Asylwerber oder allgemein unzumutbare rechtliche 
Sonderpositionen vertritt und ob die Gefahr einer Non-Refoulementverletzung besteht, kommt der 
Asylgerichtshof zu dem Schluss, dass solche unzumutbaren rechtlichen Sonderpositionen, die im 
gegenständlichen Zusammenhang rechtlich zwingend aufzugreifen wären, nicht bestehen und jedenfalls zum 
Entscheidungszeitpunkt die Gefahr einer solchen Nonrefoulementverletzung zu verneinen ist. 
 

Weiters ist gegenständlich ist zu bemerken, dass aktuell nicht mehr davon gesprochen werden kann, dass in 
Griechenland überhaupt keine Anerkennungen von Asylwerbern erfolgen. Es ist auch schlüssig anzunehmen, 
dass mit der nunmehr erfolgten Aufwertung der zweiten Instanz und den sonstigen Änderungen des griechischen 
Asylwesens, auf die auch UNHCR Nürnberg in seinem Schreiben vom Dezember 2008 Bezug nimmt, die 
Anerkennungsquote zukünftig steigen wird. Im Ergebnis geht der Asylgerichtshof also davon aus, dass in dem 
nun implementierten drei-instanzlichen Asylverfahren jedenfalls im Ergebnis (nach gemeinschaftsrechtlichen 
und internationalen Standards) rechtskonforme Entscheidungen getroffen werden können. 
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Unbestritten bleibt andererseits, dass das griechische Asylverfahren inhaltlich dennoch in vielen Bereichen 
mangelhaft bleibt und dass die Nachhaltigkeit von Änderungen (rechtspolitisch gesehen) noch abzuwarten ist, 
worauf UNHCR Deutschland, Zweigstelle Nürnberg im Dezember 2008 ja auch ausdrücklich hinweist. Ob 
daraus in irgendeinem individuellen Fall aber der Schluss gezogen werden kann, dass aus diesem Grund die 
Überstellung nach Griechenland als zuständigen Mitgliedstaat für unzulässig zu erklären ist, kann nun zum 
einen, bereits unter Hinweis auf die Ausführungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in seiner 
zitierten Entscheidung vom 02.12.2008 verneint werden, da der EGMR darin zu Recht darauf hinweist (siehe 
insbesondere Seiten 17 bis 19 dieser Entscheidung), dass, sollte tatsächlich in Griechenland nach Überstellung 
ein mangelhaftes Asylverfahren geführt werden und eine Abschiebung dann von Griechenland in einen 
problematischen Herkunftsstaat bevorstehen, der Betroffene aus Griechenland sich wiederum an den 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wenden wird können. 
 

Hiezu kommt zum anderen aber im gegenständlichen Zusammenhang ebenso wichtig, dass aus keiner der in das 
Verfahren eingeführten Berichte nachvollziehbare Fälle hervorgehen, in welchen AsylwerberInnen nach 
erfolgter Einreise nach Griechenland (im Zuge einer Überstellung aus einem anderen Staat der Europäischen 
Union) tatsächlich ohne Zugang zum Asylverfahren oder im Anschluss an ein qualifiziert mangelhaftes 
Asylverfahren in Herkunftsstaaten wie Afghanistan, Irak oder Iran abgeschoben worden wären. Es ist davon 
auszugehen, dass in einem demokratischen Land wie Griechenland mit einer freien Medienberichterstattung 
entsprechende Informationen mit erheblicher Wahrscheinlichkeit sogleich bekannt geworden wären. Der 
Asylgerichtshof nimmt somit zum Entscheidungszeitpunkt ebenso wie der englische Court of Appeal und jüngst 
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (wie oben zitiert) begründet an, dass die Gefahr einer 
Nonrefoulementverletzung jedenfalls nicht besteht, da Griechenland zur Zeit effektiv keine Abschiebungen in 
wichtige Herkunftsstaaten von Asylwerber, namentlich Iran, Irak, Somalia und Afghanistan durchführt. Es 
bestehen auch keine Hinweise, wonach sich die griechische Verwaltungspraxis diesbezüglich in Kürze ändern 
würde. 
 

Da die Beschwerdeführer in Griechenland noch gar keinen Asylantrag gestellt haben, verbieten sich zum 
jetzigen Zeitpunkt auch spekulative Erwägungen über den Ausgang ihrer Asylverfahren und die 
Erfolgsaussichten der Genannten. Die Genannten haben durch diese Vorgangsweise den griechischen Behörden 
letztlich nicht einmal die "Chance" eingeräumt, ihnen Unterstützung angedeihen zu lassen. Die Kritik von 
UNHCR an der fehlenden Praxis der Gewährung subsidiären Schutzes kann daher bei der gegenwärtigen 
Entscheidungsfindung beispielsweise keine Rolle spielen. 
 

Hinsichtlich der Versorgungssituation von Asylwerbern in Griechenland geht der Asylgerichtshof davon aus, 
dass ein systematischer Ausschluss von Versorgungsleistungen nicht vorliegt. Zu diesem Schluss kommt der 
Asylgerichtshof insbesondere unter Berücksichtigung des jüngsten Besuchs der (deutschen) Delegation in einem 
Flüchtlingslager in der Nähe von Athen. Aus deren Bericht und aus den zitierten Ausführungen griechischer 
Behördenvertreter, wonach Anstrengungen unternommen werden, um Unterkünfte zu finden, schließt der 
Asylgerichtshof, dass eine allgemeine Erheblichkeit im Sinne des Art. 3 EMRK nicht vorliegt. 
 

Auch wenn der Zweitbeschwerdeführer behauptet, in Griechenland würde man als Immigrant inhaftiert werden, 
wenn man von der Polizei aufgegriffen werde, kann daraus nicht generell erschlossen werden, dass die 
griechische Polizei Asylwerber diskriminiert oder gar systematische Übergriffe gegen Asylwerber durchführt, 
die den Schutzbereich des Art. 3 MRK berühren. Wiederum verkennt der Asylgerichtshof nicht, dass 
entsprechende Fälle von Fehlverhalten griechischer Staatsorgane gegenüber AsylwerberInnen vorgekommen 
sind und dass diesbezüglich bei den griechischen Behörden Handlungsbedarf herrscht. Es ist aber klar 
festzustellen, dass Möglichkeiten bestehen, den Rechtsweg in solchen Fällen zu beschreiten und ist wie gesagt 
eine in Hinblick auf Art. 3 EMRK relevante Systematik einer solchen Vorgangsweise im Bezug auf von der 
Dublin-II-VO rücküberstellte Personen nicht mit hinreichender Sicherheit zu bejahen. Die Versicherungen der 
griechischen Behördenvertreter über einen korrekten Umgang mit Asylwerbern, können nicht ohne Weiteres als 
bewusst unwahre Angaben bewertet werden. 
 

Zusammenfassend ergibt sich aus den dargestellten Gründen bei jetziger Erkenntnislage für den Asylgerichtshof 
kein Grund, allgemein die Anwendung des Selbsteintrittsrechts bei Fällen, in denen Griechenland der zuständige 
Mitgliedstaat nach der Dublin II VO ist, anzuordnen. Die gegenwärtige Sachlage stellt sich aus denselben 
Erwägungen auch nicht so dar, dass weitere Erhebungen notwendig wären, respektive es rechtlich angezeigt 
erschiene, zur Durchführung solcher Erhebungen (allgemein) Zurückverweisungen an die Erstbehörde nach § 41 
Abs 3 AsylG vorzunehmen oder aus denselben allgemeinen Gründen aufschiebende Wirkung zuzuerkennen 
(alles unbeschadet möglicher anderer Beurteilungen in Einzelfällen). 
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Die vom Beschwerdeführer geschilderten Situationen erweisen sich zwar als nicht optimal, doch sind diese nicht 
als derart qualifiziert menschrechtswidrig zu qualifizieren, als dass aus diesem Grund alleine die 
Rücküberstellung für unzulässig erklärt werden müsste. 
 

Es handelt sich bei den Beschwerdeführern somit zum Entscheidungszeitpunkt um eine 41-jährige gesunde Frau 
mit ihren vier Kindern und sind keine anderen Hinweise auf besondere Vulnerabilitätsaspekte erkennbar. 
Zusammengefasst ergeben sich aus dem Vorbringen der Erstbeschwerdeführerin und des 
Zweitbeschwerdeführers keine besonderen individuellen Gründe, die die allgemeine Beurteilung im konkreten 
Fall relativieren könnten und die eine zwingende Ausübung des Selbsteintrittsrechts Österreichs zur Folge haben 
müssten. 
 

Medizinische Krankheitszustände; Behandlung in Griechenland 
 

Unbestritten ist, dass nach der allgemeinen Rechtsprechung des EGMR zu Art. 3 EMRK und Krankheiten, die 
auch im vorliegenden Fall maßgeblich ist, eine Überstellung nach Griechenland nicht zulässig wäre, wenn durch 
den Überstellungsvorgang eine existenzbedrohende Situation drohte und diesfalls das Selbsteintrittsrecht der 
Dublin II VO zwingend auszuüben wäre. 
 

In diesem Zusammenhang ist vorerst auf das jüngste diesbezügliche Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 
(VfGH vom 06.03.2008, Zl: B 2400/07-9) zu verweisen, welches die aktuelle Rechtsprechung des EGMR zur 
Frage der Vereinbarkeit der Abschiebung Kranker in einen anderen Staat mit Art. 3 EMRK festhält (D. v. the 
United Kingdom, EGMR 02.05.1997, Appl. 30.240/96, newsletter 1997,93; Bensaid, EGMR 06.02.2001, Appl. 
44.599/98, newsletter 2001,26; Ndangoya, EGMR 22.06.2004, Appl. 17.868/03; Salkic and others, EGMR 
29.06.2004, Appl. 7702/04; Ovdienko, EGMR 31.05.2005, Appl. 1383/04; Hukic, EGMR 29.09.2005, Appl. 
17.416/05; EGMR Ayegh, 07.11.2006; Appl. 4701/05; EGMR Goncharova & Alekseytsev, 03.05.2007, Appl. 
31.246/06). 
 

Zusammenfassend führt der VfGH aus, das sich aus den erwähnten Entscheidungen des EGMR ergibt, dass im 
Allgemeinen kein Fremder ein Recht hat, in einem fremden Aufenthaltsstaat zu verbleiben, bloß um dort 
medizinisch behandelt zu werden, und zwar selbst dann nicht, wenn er an einer schweren Krankheit leidet oder 
selbstmordgefährdet ist. Dass die Behandlung im Zielland nicht gleichwertig, schwerer zugänglich oder 
kostenintensiver ist, ist unerheblich, solange es grundsätzlich Behandlungsmöglichkeiten im Zielstaat bzw. in 
einem bestimmten Teil des Zielstaates gibt. Nur bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände führt die 
Abschiebung zu einer Verletzung in Art. 3 EMRK. Solche liegen etwa vor, wenn ein lebensbedrohlich 
Erkrankter durch die Abschiebung einem realen Risiko ausgesetzt würde, unter qualvollen Umständen zu sterben 
(Fall D. v. the United Kingdom). 
 

Jüngste Rechtsprechung des EGMR (N vs UK, 27.05.2008) und Literaturmeinungen (Premiszl, Migralex 
2/2008, 54ff, Schutz vor Abschiebung von Traumatisierten in "Dublin-Verfahren") bestätigen diese 
Einschätzung, wobei noch darauf hinzuweisen ist, dass EU-Staaten verpflichtet sind, die Aufnahmerichtlinie 
umzusetzen und sohin diesfalls jedenfalls eine begründete Vermutung des Bestehens einer medizinischen 
Versorgung besteht. 
 

Aus diesen Judikaturlinien des EGMR ergibt sich jedenfalls der für das vorliegende Beschwerdeverfahren 
relevante Prüfungsmaßstab. 
 

Akut existenzbedrohende Krankheitszustände oder Hinweise einer unzumutbaren Verschlechterung der 
Krankheitszustände im Falle einer Überstellung nach Griechenland sind der Aktenlage nicht zu entnehmen. Das 
Vorliegen einer im Sinne der zitierten Rechtsprechung des EGMR ausreichenden medizinischen 
Grundversorgung ist zu bejahen. 
 

Zusammengefasst stellt daher eine Überstellung der Beschwerdeführer nach Griechenland keinesfalls eine 
Verletzung des Art. 3 EMRK und somit auch keinen Anlass zur zwingenden Ausübung des Selbsteintrittsrechtes 
Österreichs nach Art. 3 Abs. 2 Dublin II VO dar. 
 

Spruchpunkt I der erstinstanzlichen Entscheidung war sohin bei Übernahme der Beweisergebnisse und 
rechtlichen Würdigung der Erstbehörde mit obiger näherer Begründung zu bestätigen. 
 

Hinsichtlich der von den Beschwerdeführern bekämpften Ausweisung ist festzuhalten, dass das Bundesasylamt 
eine korrekte Überprüfung im Sinne der Rechtsprechung vorgenommen hat. Den Ausführungen zu Spruchpunkt 
II des erstinstanzlichen Bescheides ist seitens des Asylgerichtshofes für den konkreten Fall somit zuzustimmen: 
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Wie bereits dargelegt bedeutet die Ausweisung der Beschwerdeführer aus Österreich nach Griechenland derzeit 
keinen unzulässigen Eingriff in sein Privat- oder Familienleben im Sinne der EMRK. Die Ausführungen zum 
Gesundheitszustand indizieren ebenso keine Unzulässigkeit einer Überstellung oder die Notwendigkeit einer 
temporären Aussetzung im Sinne des § 10 Abs 3 AsylG. 
 

Gemäß § 2 Abs. 1 Z 22 AsylG ist "Familienangehöriger" iSd AsylG ua. der Elternteil eines minderjährigen 
Kindes, der Ehegatte oder das zum Zeitpunkt der Antragstellung unverheiratete minderjährige Kind eines 
Asylwerbers. Gemäß § 34 Abs. 1 Z 3 AsylG gilt der Antrag des Familienangehörigen (das Gesetz verweist auf § 
2 Z 22 - gemeint ist § 2 Abs. 1 Z 22 - AsylG) eines Asylwerbers auf internationalen Schutz als "Antrag auf 
Gewährung desselben Schutzes". Die Behörde hat gemäß § 34 Abs. 4 AsylG Anträge von Familienangehörigen 
eines Asylwerbers gesondert zu prüfen; die Verfahren sind "unter einem" zu führen, und es erhalten alle 
Familienangehörigen den gleichen Schutzumfang. 
 

Die Beschwerdeführer sind Familienangehörige (iSd § 2 Abs. 1 Z 22 AsylG) des jeweils anderen, alle haben 
einen Asylantrag gestellt, keinem wurde bisher Asyl oder subsidiärer Schutz gewährt, das Verfahren keines von 
ihnen wurde bisher zugelassen. Daher sind die Abs. 1 Z 3 und Abs. 4 des § 34 AsylG anzuwenden. 
 

Gemäß § 34 Abs. 4 AsylG erhalten alle Familienangehörigen den gleichen Schutzumfang. Nach der 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur - insoweit vergleichbaren - Vorgängerbestimmung (§ 10 Abs. 
5 AsylG 1997) bedeutet dies auch, dass dann, wenn das Verfahren auch nur eines Familienangehörigen 
zuzulassen ist, dies auch für die Verfahren aller anderen gilt (VwGH 18.10.2005, 2005/01/0402). Sollte daher 
der Asylantrag eines Familienangehörigen der Beschwerdeführer zuzulassen sein, so würde dies auch für den 
Antrag der übrigen Beschwerdeführer gelten. 
 

Die Beschwerdeverfahren, welche die Mutter und deren vier Kinder betreffen, haben nicht ergeben, dass ihre 
Verfahren zuzulassen wären. Daher ergibt sich auch daraus nicht, dass das Verfahren der einzelnen 
Beschwerdeführer gemäß § 34 Abs. 4 AsylG zuzulassen wäre. 
 

Gemäß § 41 Abs 4 AsylG konnte von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung abgesehen werden. Eine 
gesonderte Erwägung bezüglich einer allfälligen Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung konnte angesichts 
des Spruchinhaltes entfallen. 
 

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden. 


